Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen e.V. (LAG)

Fragen an die Parteien zur Bürgerschaftswahl

Antwort FDP Hamburg/ Sozialpolitische Sprecherin Martina Kaesbach

Barrierefreiheit im Verkehr und im öffentlichen Raum

· Wie wollen Sie sicherstellen, dass Rollstuhlfahrer bei der Mitfahrt in Bussen der Hamburger Verkehrsunternehmen nicht weiter benachteiligt werden?

Mit dem Problem der 36. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I Nummer 52), welche im Kern auf EU-Richtlinie (Richtlinie 2001/85/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) zurückgeht und die aufgrund der technischen Voraussetzungen in den
meisten Bussen des Hamburger ÖPNV lediglich die Mitnahme eines einzigen
Rollstuhlfahrers oder einer einzigen Rollstuhlfahrerin erlaubt, wird sich die FDP Hamburg nach dem Wiedereinzug in die Bürgerschaft baldmöglichst befassen. Die Problematik wird mit dem Bund und den übrigen Bundesländern, dem Verband  der Deutschen Verkehrsunternehmen (zum Teil laufen hier ja bereits Gespräche) und den Interessenverbänden der schwerbehinderten Menschen erörtert werden müssen (zum Teil laufen diesbezüglich ja bereits Gespräche). Es müssen gemeinsam mit der Politik kundenbezogene und wirtschaftliche Lösungsmöglichkeiten gefunden werden.

· Planen Sie die Ausweitung der Mittel für den barrierefreien Umbau von U- und S-Bahn-Haltestellen, um das Umbauprogramm zu beschleunigen?

Die FDP Hamburg setzt sich für einen beschleunigten barrierefreien Umbau der U- und S-Bahnhöfe ein. 50% barrierefreie Bahnhöfe in einer Metropole wie Hamburg sind eindeutig zu wenig. Mobilität für die Bürger unserer Stadt sind das A und O.

· Ist der Ausbau akustischer Ampeln geplant?

Dies gehört in jedem Fall zu einem Gesamtkonzept barrierefreier ÖPNV.

· Wie werden bei der Erprobung neuer Verkehrskonzepte (z.B. Shared Space; Umstellung von Kreuzungen auf Kreisverkehr) die Bedürfnisse von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen berücksichtigt?

Vorausgesetzt die Stadt- und Verkehrsplaner und Politiker finden mit den Bürgern vor Ort  eine einvernehmliche Lösung für das Shared-Space-Konzept, ist der Umsetzung nichts entgegenzuhalten. Dann wird der umgestaltete Raum eine neue Aufenthalts-qualität für alle haben.

Die FDP setzt sich seit Jahren vehement für eine verstärkte Umwandlung von Kreuzugen in Kreisverkehren ein, s. unser Altonaer und Hamburger Wahlkampfprogramm.

· Werden Sie in Hamburg zusätzliche barrierefreie öffentliche Toiletten errichten?

Dies ist in jedem Fall empfehlenswert. Diese WC´s sind mit Parkplätzen etc. zu koordinieren.

Schule und Freizeit

· Wie stehen Sie zum Erhalt und zum Ausbau von Integrationsklassen, sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen? 

Der Erhalt und auch der Ausbau von Integrationsklassen ist eine politische Forderung der Hamburger FDP. Die Integrationsklassen ermöglichen mit ihrem verstärkten Personalschlüssel die Integration für Kinder mit Handicap in ein normales Schulleben. Gleichzeitig wird bei nichtbehinderten Kindern die Fähigkeit geschult, tolerant gegenüber Menschen zu sein, die mit Einschränkungen leben müssen, und auf deren Bedürfnisse entsprechend Rücksicht zu nehmen.   

· Wie stehen Sie zur Forderung, die Sonderschulen in das allgemeine Schulwesen zu überführen, um die dort gebundenen Ressourcen allen Schülern zugänglich zu machen? Gilt Ihre Position für alle Typen von Sonderschulen?

Liberale Bildungspolitik will, dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich nach seinen Fähigkeiten best möglichst zu entwickeln. Dies ist nur möglich, sofern ein Bildungssystem besteht, in dem die Stärken und Schwächen des Einzelnen optimal gefördert werden können. 

Aufgrund der Schwere mancher Beeinträchtigungen, können behinderte Menschen in Sonderschulen teilweise besser gefördert werden als in Integrationsklassen. Andererseits gibt es behinderte Menschen, für die es wegen eines geringen Schweregrades keine speziellen Sonderschulen  bedarf.

Insgesamt folgt daraus, dass es auch weiterhin das Angebot von Sonderschulen geben sollte, damit ein jeder den für ihn richtigen Ausbildungsweg beschreiten kann.  

· Was planen Sie zur Verbesserung der Betreuungssituation behinderter Kinder in der Zeit nach der Schule und in den Ferien (auch über das 14. Lebensjahr hinaus, da sich behinderte Jugendliche oft langsamer in die Selbständigkeit entwickeln)?

Die Frage, ob Eltern von Jugendlichen mit Behinderung ein Hortplatz zur Verfügung stehen soll, ist ein Thema, mit dem sich beschäftigt werden muss. Diese Eltern müssen Entlastung erfahren, auch in den Schulferien.

Ein Baustein wäre der weitere Ausbau der Ganztagesschulen. Zudem sind, was die Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien für Jugendliche mit Behinderung angeht, die Träger der Freizeitangebote gefordert, adäquate Angebote zu machen. 

Wir Liberalen wollen, dass jede Schule selbst darüber entscheiden kann, wie sie den Weg zu vorgegebenen Bildungszielen gestaltet. Diese Gestaltungsfreiheit umfasst auch auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen, um ihn optimal entsprechend seiner Fähigkeiten zu fördern.

Diese Freiheit muss auch den Trägern von Freizeitangeboten zukommen und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine mit einer Schule verbundene Organisation oder einen eigenständigen Verein handelt.  

· Welche Maßnahmen sehen Sie vor, um die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in Sportvereine und andere Freizeitangebote zu fördern?

Auch hier gelten die Ausführungen bezüglich der Schulbildung entsprechend. Soweit behinderte Kinder und Jugendliche in der Lage sind trotz ihrer Beeinträchtigung am normalen Vereinsleben teilzunehmen, sollten sie integriert werden. Mit anderen Worten: insoweit sollten Integrationssportkurse eingerichtet werden. 

Soweit die Beeinträchtigungen so schwerwiegend sind, dass eine solche Integration nicht möglich ist, sollten die Träger der Freizeitangebote in Kooperation mit den entsprechenden Hilfsorganisationen versuchen  Lösungen zu finden, um diesen behinderten Kinder und Jugendlichen eine adäquate Teilnahme an den Sport- und Freizeitangeboten zu ermöglichen.  

Ausbildung und Teilhabe am Arbeitsleben

· Wie sollen behinderte Jugendliche dabei unterstützt werden, einen Ausbildungsplatz zu finden?

Die Unterstützung durch die Arbeitsagenturen, bzw. Berufsbildungsträger ist bereits recht gut. Durch einen weiteren Ausbau der Zusammenarbeit der jeweiligen Hilfsorganisationen und den Arbeitsagenturen kann diese noch weiter verbessert werden. 

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch die Schulen künftig mehr Unterstützung geben können, sofern diesen die Freiheit eingeräumt wird, über personelle und sachliche Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Nur dann wird es den Schulen möglich sein, die Fähigkeiten des Einzelnen optimal zu fördern und so Interessen und Neigungen zu wecken, wodurch einerseits die Entscheidung für eine bestimmten Ausbildungsweg erleichtert wird und andererseits die Begeleitung auf diesen Weg verstärkt und optimiert werden kann.  

Zudem kann zur Ausbildungssuche das Persönliche Budget verbunden mit einer Arbeitsassistenzen eingesetzt werden. 

· Wie soll bei wachsender Entscheidungsfreiheit der Hochschulen (Auswahl der Studierenden, Investition in Ausstattung und Gebäude) sichergestellt werden, dass der Zugang für Menschen mit Behinderung erhalten bleibt und diese nicht vom Studium ausgeschlossen werden?

Mehr Autonomie der Hochschulen bedeutet nicht, dass die staatliche Trägerschaft aufgegeben wird. In letzter Instanz bleiben die Hochschulen also trotz aller Entscheidungsfreiheit staatliche Einrichtungen. Das bedeutet, dass der Staat weiterhin ein Ausbildungsmonopol hat, womit durch die grundsgesetzlich verbriefte Berufsfreiheit sichergestellt ist, dass Behinderte nicht vom Studium ausgeschlossen werden dürfen. 

Ob sich durch die Gründung von Privathochschulen diese Situation langfristig ändern wird, bleibt abzuwarten. Insgesamt ist aber von einer grundsätzlichen Veränderung nicht auszugehen. So verbleibt dem Staat durch Vorgabe von bestimmten Ausbildungszielen und damit dem Anerkenntnis bestimmter Abschlüsse ein erheblicher Einfluss, so dass auch dann noch ein zumindest faktisches Ausbildungsmonopol bestehen dürfte. Ferner ist durch eine umfassende Gesetzessystematik gewährleistet, dass behinderte Menschen nicht diskriminiert werden dürfen. 

Insgesamt ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Ziel liberaler Bildungspolitik ist, Chancengleichheit zu schaffen. Das heißt, dass ein jeder entsprechend seiner Fähigkeiten gefördert werden sollte, so dass zum Zeitpunkt der Studiumsaufnahme eine Behinderung kein Kriterium mehr für eine Ablehnung ist. Dies kann aber nur erreicht werden, durch eine Verbesserung der frühkindlichen Bildung. Mit anderen Worten: Der Schlüssel um Behinderte effektiv vor einem Ausschluss vom Studium zu schützen ist in der frühkindlichen Bildung zu suchen, da sie hier die Förderung erhalten können, die ihnen gebührt.  

· Wie soll beim Ausbau von Online-Verfahren (z.B. Zulassung zum Studium, Anmeldung zu Prüfungen etc.) oder E-Learning-Angeboten der barrierefreie Zugang gewährleistet sein? 

Gerade E-Learning-Angebote können den barrierefreien Zugang noch erleichtern, da durch die technische Vielfalt die jeweiligen Programme auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden können und so optimal auf die Einschränkungen des Einzelnen Rücksicht nehmen können. 

Natürlich sind daneben alternative (Hilfs-) Angebote zur Verfügung zu stellen, mit denen diejenigen ein barrierefreien Zugang erhalten, denen durch das E-Learning-Angebot nicht geholfen werden kann.  Diese Angebote bereitzuhalten, sowie deren konkrete Ausgestaltung obliegt den jeweiligen Hochschulen. 

· Wie sollen Menschen mit Behinderung an der Förderung von Forschung und Lehre teilhaben?

Grundsätzlich wird die Teilhabe von behinderten Menschen an Forschung und Lehre mit den gleichen Maßnahmen gewährleistet, durch die ein Ausschluss vom Studium verhindert wird. Dementsprechend kann auf obige Ausführungen verwiesen werden. 

Darüber hinaus sind die Hochschulen gefordert, Konzepte zu entwickeln wie sie Studierende mit Behinderung am besten in die Bereiche Lehre und Forschung integrieren können. 

· Wie sollen behinderte Menschen beim Übergang von Ausbildung oder Studium in den Beruf unterstützt werden?

Die entsprechende Unterstützung obliegt der jeweiligen Ausbildungsstätte. 

Dies gilt insbesondere für Hochschulen, da diese durch die Einführung von Studiengebühren zum Dienstleister der Studierenden werden. Aus dieser Funktion heraus ergibt sich für die Hochschulen die Aufgabe dafür Sorge zu tragen, dass sich die Chancen ihrer Absolventen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen.

· Wie soll bei Weiterbildungen und Praktika die notwendige Assistenz oder technische Ausstattung gewährleistet sein?

Soweit der Betroffene nicht selbst in der Lage ist, sich mit den notwendigen Hilfsmitteln auszustatten, haben die Ausbildungsstätten unter Mithilfe der  entsprechenden Förder- und Hilfseinrichtungen ihn dabei zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass er die angebotene Tätigkeit auch ausüben kann. 

· Wie sollen für behinderte Menschen, für die der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt in besonderem Maße erschwert ist, Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der WfbM geschaffen werden?

Durch intensive Kooperation der Werkstätten aber auch der Politik mit Unternehmen, die angeregt werden, noch mehr Einzelarbeitsplätze für MmB zu schaffen. Durch noch mehr kreative Modelle wie z.B. der CaP Supermarkt in Barmbek-Nord, bei dem die WWB als Betreiber im Rahmen einer Franchisingfiliale überwiegend Menschen mit Behinderung anstellen. 

Durch die verstärkte Nutzung der Hamburger Arbeitsassistenz.

Wohnen und Ambulantisierung

· In welchem Umfang ist die Förderung barrierefreien sozialen Wohnungsbaus geplant? Werden dabei auch generationenübergreifende und integrative Wohnprojekte aktiv gefördert? 

Generationsübergreifende und integrative Wohnprojekte für Jung und Alt, für Menschen mit Behinderung und ohne und für Familien und Singles sind die Projekte der Zukunft (s. auch Veranstaltung der FDP Bergedorf am 12.02.08 19.30 Uhr in HH-Lohbrügge, „Castello“). Sie sind in den nächsten Jahren von der Wohnungsbauwirtschaft und der Politik zu unterstützen.

· Wie stehen Sie dazu, dass einerseits die Ambulantisierung der Hilfen für behinderte Menschen vorangebracht wird, andererseits aber eine der wesentlichen ambulanten Hilfen, die Pädagogische Betreuung im eigenen Wohnraum, auf in der Regel 2 Jahre befristet ist und häufig auf wenige Wochenstunden begrenzt wird? Was ist zu tun, um drohender Vereinsamung und Isolation behinderter Menschen aufgrund nicht ausreichender Betreuung entgegenzuwirken?

Die Zielrichtung der pädagogischen Betreuung im eigenen Wohnraum (PPM) ist die Verselbständigung und Integration des Hilfeempfängers. Insofern macht eine Befristung Sinn. Grundsätzlich ist zu evaluieren, ob diese Hilfen wirklich zur Verselbständigung geführt haben, oder ob die Qualität der Hilfen einer Anpassung bedürfen.

· Wie ist zu verhindern, dass mit fortschreitender Ambulantisierung überwiegend Menschen mit einem hohen Hilfebedarf in den stationären Einrichtungen zurückbleiben und dass sich dort ihre Lebens- und Betreuungssituation aufgrund von Kosteneinsparungen verschlechtert?

Dies ist eine zu befürchtende Negativfolge der Ambulantisierung. Die Entwicklung ist zu beobachten. Notfalls muss gegengesteuert werden.

Persönliches Budget

· Wie wollen Sie sicherstellen, dass das PB von allen behinderten Menschen genutzt werden kann, auch von Menschen, die keine komplizierten Anträge und Abrechnungen in eigener Sache bewerkstelligen können? 

Damit das PB von allen Anspruchsberechtigten genutzt werden kann, müssen flankierende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden. Im übrigen müssen auch Träger und die betroffene Eltern für die Nutzung des Trägerübergreifenden PBs beraten werden. Man sieht an der nach wie vor schwachen Nachfrage in Hamburg, dass hier noch viel zu tun ist.

· Werden Sie Modelle einer dienstleister- und kostenträgerunabhängigen Budgetassistenz und -Beratung fördern? 

S. Beantwortung vorher.

Selbsthilfe und Teilhabe

· Wie wollen Sie das Mitspracherecht behinderter Menschen in eigener Sache stärken und fördern? 

Zum Beispiel durch Ausrichtung eines Tages für MmB in der Hamburgischen Bürgschaft. Damit bekommen MmB ein geeignetes Forum, um ihre Wünsche gegenüber der Politik zu formulieren.

· Wie soll gewährleistet werden, dass die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Barrierefreiheit besser umgesetzt werden?

Indem die Normvorschriften im Landesbaurecht an barrierefreies Bauen angepasst werden.

· Wie stehen Sie dazu, die Stelle des Senatskoordinators für die Gleichstellung behinderter Menschen zu einer hauptamtlichen Stelle auszubauen und wo würde sie dann angesiedelt sein? 

Statt hauptamtlichen Beauftragten Einrichtung eines Beirates, der aktives Veto- und Mitspracherecht bei Entscheidungen der Bürgerschaft hat. Wichtig ist, die Betroffenen direkt zu beteiligen.

· Wird die Stadt Hamburg die finanzielle Förderung der Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen aus Haushaltsmitteln verbessern?

Das ist eine überlegenswerte Forderung.
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